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Satzung der Stiftung „St. Sebastiani-Bruderschaft“ 

 
Vom 24. April 2021 

(AM Nr. 6 vom 09.02.2022) 
 
 

Die „St. Sebastiani-Bruderschaft“ besteht ca. seit dem Jahr 1444 und ist nach ihrer 
Rechtsform eine kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts. Mit notarieller Ur-
kunde vom 07.11.1989 schloss die „St. Sebastiani-Bruderschaft“ mit der Stadt In-
golstadt einen Vertrag zur Errichtung der nicht rechtsfähigen Stiftung „St. Sebastiani-
Bruderschaft“ gem. Artikel 84 und 85 der Bayerischen Gemeindeordnung. In die Stif-
tung wurde durch die St. Sebastiani-Bruderschaft das Grundstück Flur-Nr. 949 der Ge-
markung Ingolstadt in der Sebastianstraße eingebracht. 
 
 
§ 1 Name und Sitz 
 
Die Stiftung führt den Namen „St. Sebastiani-Bruderschaft“. Sie ist eine nicht rechtsfä-
hige öffentliche Stiftung gemäß Art. 84 und 85 der Bayerischen Gemeindeordnung. Die 
Stiftung hat ihren Sitz in Ingolstadt. 
 
 
§ 2 Stiftungszweck 
 
(1) Zweck der Stiftung ist, das Baudenkmal St. Sebastianskirche, das sich auf dem 
Grundstück Flur-Nr. 949 der Gemarkung Ingolstadt befindet, incl. des Inventars, zu er-
halten, um es seiner Zweckbestimmung entsprechend zu nutzen. 
 
(2) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige  und mildtätige 
Zwecke im Sinne des Abschnitt „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
 
§ 3 Selbstlosigkeit 
 
(1) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Sie darf keine juristische oder natürliche Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, 
Zuwendungen oder Vergütungen begünstigen. Die Stifter und ihre Erben erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung. 
 
(2) Diese Satzung begründet keine Rechtsansprüche auf Leistungen der Stiftung. 
 
 
§ 4 Stiftungsmittel 
 
(1) Die zur Erfüllung des Stiftungszwecks erforderlichen Mittel werden aufgebracht: 
 a) aus den Erträgnissen des Grundstockvermögens der Stiftung 
 b) aus freiwilligen Zuwendungen, soweit diese vom Zuwendenden nicht ausdrück-

lich zur Stärkung des Grundstockvermögens bestimmt sind und 
 c) aus Mitteln der Stadt Ingolstadt, soweit die Einnahmen aus den Buchstaben a 

und b nicht kostendeckend sind. 
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(2) Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
 
 
§ 5 Stiftungsvermögen 
 
(1) Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung ihres Stiftungszwecks 
zugewendete Vermögen (Grundstockvermögen) ist in seinem Bestand dauernd und 
ungeschmälert zu erhalten. Es besteht aus dem Baudenkmal St. Sebastianskirche, das 
sich auf dem Grundstück Fl.-Nr. 949 der Gemarkung Ingolstadt befindet, incl. des In-
ventars sowie einem Barvermögen in Höhe von 1.815,94 EUR. 
 
(2) Die Vermögenswerte sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten, bei Geldanla-
gen ist auf eine ausreichende Sicherheit und einen angemessenen Ertrag zu achten. 
Alle Aufwendungen müssen der Erfüllung des Stiftungszwecks dienen. 
 
 
§ 6 Stiftungsorgane 
 
Organe der Stiftung sind das Kuratorium und die Stiftungsverwaltung. 
 
 
§ 7 Mitglieder des Kuratoriums 
 
Dem Kuratorium gehören als Mitglieder an: 

− der Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt als Vorsitzender, 

− der Präfekt der St. Sebastiani-Bruderschaft, 

− der Präses der St. Sebastiani-Bruderschaft, 

− zwei Mitglieder des Stadtrates der Stadt Ingolstadt, die jeweils eigens benannt wer-
den, 

− der jeweilige Pfarrer von St. Moritz als „Rector ecclesiae“ der St. Sebastianskirche. 
 
 
§ 8 Geschäftsgang 
 
(1) Die Sitzungen des Kuratoriums sind vom Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens 
aber einmal im Jahr am Sitz der Stiftung anzuberaumen.  
 
(2) Die Mitglieder des Kuratoriums sind zu Sitzungen rechtzeitig, mindestens aber 
eine Woche vor dem Sitzungstermin unter Angabe der Tagesordnung schriftlich einzu-
laden. 
 
(3)   Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen wurde und min-
destens vier Mitglieder anwesend sind. Die Beschlussfassung erfolgt mit einfacher 
Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus-
schlag. 
 
(4)  Über die Beschlüsse des Kuratoriums ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom 
Vorsitzenden und einem Mitglied des Kuratoriums unterzeichnet wird. Beschlüsse kön-
nen - wenn kein Kuratoriumsmitglied dieser Art der Beschlussfassung widerspricht - 
auch im schriftlichen Verfahren herbeigeführt werden. 
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§ 9 Zuständigkeit 
 
(1) Dem Kuratorium obliegen: 

1. Der Erlass von Grundsätzen und Richtlinien für die Verwaltung des Stiftungs-
vermögens; 

2. die Zustimmung zu Verträgen über die Nutzung des Stiftungsvermögens mit 
Ausnahme der St. Sebastianskirche; 

3. die Vorberatung hinsichtlich des Erwerbs und der Veräußerung von Vermö-
gensgegenständen; 

4. die Vorberatung über die Annahme von Schenkungen und Zustiftungen. 
 
(2) Der jeweilige Pfarrer von St. Moritz ist „Rector ecclesiae“ der St. Sebastianskirche. 
Er regelt die Nutzung der St. Sebastianskirche im Einvernehmen mit dem Präfekten 
der „St. Sebastiani-Bruderschaft“. 
 
(3) Die Kassengeschäfte werden nach den haushaltsrechtlichen Grundsätzen gemäß 
der Bayerischen Gemeindeordnung abgewickelt. 
 
 
§ 10 Vertretung und Verwaltung 
 
Die Vertretung und Verwaltung der Stiftung obliegt, soweit diese Satzung nicht etwas 
anderes bestimmt, den für die Vertretung und Verwaltung der Stadt Ingolstadt nach der 
Bayerischen Gemeindeordnung zuständigen Organen. 
 
 
§ 11 Änderung und Aufhebung der Zweckbestimmung  
 
(1) Satzungsänderungen sind zulässig, soweit sie zur Anpassung an veränderte Ver-
hältnisse geboten erscheinen. Die satzungsmäßigen Voraussetzungen der Steuerbe-
günstigung dürfen nicht entfallen. Soweit sich Satzungsänderungen auf die Steuerbe-
günstigung der Stiftung auswirken können, sind sie der zuständigen Finanzbehörde 
vorzulegen. 
 
(2) Änderungen des Stiftungszwecks sind nur zulässig, wenn dessen Erfüllung un-
möglich wird oder sich die Verhältnisse derart ändern, dass die Erfüllung des Stiftungs-
zwecks in der bisherigen Form nicht mehr sinnvoll erscheint. Umwandlung und Aufhe-
bung der Stiftung richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 
(3)  Über Änderungen des Verwendungszwecks sowie die Aufhebung der Zweckbe-
stimmung entscheidet der Stadtrat der Stadt Ingolstadt auf Vorschlag des Kuratoriums. 
Der Beschluss bedarf der Genehmigung der Regierung von Oberbayern. 
 
 
§ 12 Vermögensanfall 
 
Bei Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke fällt das 
Restvermögen an die Stadt Ingolstadt. Diese hat es unter Beachtung des Stiftungs-
zwecks unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige und mildtätige Zwecke zu 
verwenden. 
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§ 13 Inkrafttreten 
 
Die Neufassung der Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Fasung der Satzung vom 15. Dezember 2010 (AM Nr. 51 vom 
22.12.2010), geändert mit Satzung vom 7. März 2019 (AM Nr. 12 vom 20.03.2019) au-
ßer Kraft. 
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  Inventarverzeichnis Sebastianskirche 

   

   

Nr. Anzahl Bezeichnung 

1 1 Christusfigur, Holz, gefasst, Höhe 162 cm  

2 1 Maria mit Kind, Standfigur, gefasst, Holz, Höhe 118 cm  

3 1 Heiliger Josef mit Jesuskind, Standfigur, Holz, gefasst, Höhe 138 cm, mit Heiligenschein und Stab 

4 1 Christusfigur (Standfigur), Holz, gefasst, Höhe 50 cm, mit Fahne  

5 1 Ewiges Licht, versilbert  

6 1 Sockelkreuz, Eiche, ohne Christus, Höhe 92 cm  

7 2 Reliquienbilder (Fragmente mit Rahmenteilen)  

8 1 Hl. Christoph mit Jesuskind, Öl auf Leinwand, mit Rahmen, 90 x 109 cm 

9 1 Marienbild, Öl auf Holz, 68 x 85 cm, mit Holzrahmen  

10 1 Hl. Philomena, Druck 66 x 54 cm, mit Holzrahmen  

11 3 Canontafeln,  2 klein, 1 groß, Holzrahmen mit Metallvorsatz  

12 1 Metallkrone, bemalt, Durchmesser 36 cm  

13 1 Rahmenteil, holzgeschnitzt, vergoldet, 59 cm Länge  

14 1 Tabernakel, Holz vergoldet, 54 x 70 cm  

15 3 Hocker, Holz, blau gepolstert  

16 2 Holzkonsolen  

17 14 Kerzenständer aus Zinn, Höhe ca. 50 cm  

18 1 Christus auf der Rast, Standfigur, Holz, gefasst, Höhe ca. 60 cm 

19 1 Sockelkreuz, Eisen, Höhe 57 cm 

20 1 Hl. Leonhard, Standfigur, Holz, goldgefasst, Höhe ca. 113 cm, mit Bischofsstab 

21 1 St. Ulrich, Standfigur, Holz, goldgefasst, Höhe ca. 130 cm, mit Bischofstab 

22 1 Hl. Sebastian, Ölbild, mit Rahmen 52 x 64 

23 2 Reliquienschreine 31 x42 cm, goldgefasst  

24 1 Sockelkreuz, Eiche, Höhe 92 cm  

25 2 Reliquienbilder, 56 x 45 cm  
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26 1 Weihrauchschwenker, Messing 

27 1 Weihwasserpinsel  

28 3 Canontafeln, Holzrahmen, 2 klein, 1 groß  

29 1 Kerzenlöschhörnchen  

30 1 Wohltäterverzeichnis von 1880, im Holzrahmen  

31 2 kleine Glocken 

32 2 Klöppelratschen, Holz  

33 1 Porzellan-Maria, Höhe 17 cm, bemalt  

34 1 Votivgabe (Messingherz)  

35 1 Gipsfigur, kniender Heiland, bemalt  

36 1 Fatschenkind mit Glasschrein  

37 1 Jesuskind, Standfigur, Gips, weiß gefasst, Höhe 60 cm, mit Kreuz in der Hand  

38 2 Kerzenständer Messing  

39 1 Kupferstich "Sacerdos" im Holzrahmen, 17 x 23 cm  

41 2 Kruzifixe, Holz, klein, 25 und 30 cm  

42 1 Christus, Standfigur, Porzellan weiß, Höhe 50  

43 4 Wandkerzenhalter Messing, 2 fünfarmig, 2 dreiarmig  

44 1 Wandkerzenhalter, Eisen  

45 2 Kerzenständer, Holz, gedrechselt, Höhe 60 cm  

46 2 Kerzenhalteraufsätze, Messing  

47 2 Holzschemel 23 x 58 cm 

48 2 Kerzenständer, Holz, gedrechselt 

49 1 Altartreppe mit 2 Schemeln, Holz 

50 1 Handwasch aus Zinn mit Unterbau aus Holz, wandbefestigt 

51 1 Sockelkreuz, Holz mit Messing überzogen, mit Reliquie, Höhe 74 cm 

52 1 Hl. Johannes, Holzfigur, gefasst, Standfigur, Höhe 100 cm mit Sockel 

53 1 Hl. Elisabeth, Holzfigur, gefasst, Standfigur, mit Krug, mit Sockel, 

54 2 Kerzenhalter, Schmiedeeisen, Höhe 18 cm 

55 2 Apostelleuchter, Schmiedeeisern 
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56 9 Wandkerzenhalter, Schmiedeeisen 

57 1 Hl. Sebastian, Standfigur, Holz, gefasst, Höhe 195 cm 

58 1 Hl. Nicolaus, Standfigur, Holz, gefasst, Höhe 195 cm  

59 1 Hl. Rochus, Standfigur, Holz, gefasst, Höhe 189 cm, mit Hund 

60 1 Kruzifix, Holz, Höhe 203 cm  

61 1 Weihwasserkessel, Kupfer, Durchmesser 22 cm 

62 2 Ministrantenglocken 

63 1 Säulentisch, Holz, Höhe 84 cm 

64 1 Tabernakeltresor, Messing, 20 x 25 cm 

65 1 Messbuchstütze Holz 

67 1 Grundplatte für Tabernakel 

68 1 Betschemel, gepolstert, Holz 

69 1 Gottessohn mit Kreuz 

70 1 Maria 

71 1 Heilig-Geist-Taube 

72 1 Gottvater  

73 4 Teppiche, neuere Ausführung 

74 2 Heizgeräte, elektrisch, neuere Ausführung 

75 5 Tonschüsselchen, verschiedene (in Karton) 

76 5 Christbaumkugeln, Glas, verschiedene (in Karton) 

77 2 Altarplatten aus Stein für Tabernakel 

78 1 
Orgel von Josef Bittner, komplett (Renoviert 1945 Nr.23 durch Ludwig Plössel, Orgelbauer in Pförring 
a.D) 

79 1 Messgewandschrank 130 x 120 cm mit Schubfächern 

80 1 Barockschrank Breite 150 cm, Höhe 225 cm, zerlegbar, geschnitzt, Eiche 

81 1 Einbauschrank, Holz 

84 2 Seitenaltäre, komplett 

85 1 Hochaltar, komplett 

86 1 Empore, Aufgang mit holzgeschnitztem Treppengeländer 

87 1 Notenständer (Metall-Holz), neuere Ausführung 
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88 6 Chor- und Betgestühl 

89 1 Volksaltar, Bronze, von 1992 

90 1 Ambo Bronze (Stehpult) 

91 1 Osterkerzenleuchter, Bronze, Höhe 100 cm 

92 2 Altarleuchter, Bronze, Höhe 8 cm 

93 1 Altarkreuz, Bronze, Höhe 34 cm 

94 1 Buchstütze, Bronze, Höhe 45 x 30 cm 

95 1 Pieta, Holz, Höhe 80 cm (Kopie) 

96 1 Monstranz, Metall, Höhe 59 cm, Breite 25 cm 

97 1 Monstranz, Metall, Höhe 56 cm, Breite 30 cm 

98 1 Reliquienmonstranz, Metall, Höhe 44 cm, Breite 20 cm (Sebastian) 

99 1 Reliquienmonstranz, Metall, Höhe 33 cm, Breite 15 cm (Sebastian) 

100 1 Speisekelch, Metall, Höhe 23 cm 

101 1 Speisekelch, Metall, Höhe 26 cm 

102 1 Speisekelch mit Deckel, Metall, Höhe 32 cm 

103 1 Speisekelch mit Deckel, Metall, modern, Höhe 15 cm 

104 2 Patenen, Metall, Durchmesser 15 cm 

105 1 Liedanzeigentafel, Holz mit Nummern 

107 3 Holzhocker, Höhe 40 cm 

108 3 Messgewänder alt, 1 rotes, 1 weißes, 1 grünes 

109 7 Alben, weiß Baumwolle 

110 6 Ministrantengewänder alt, 2 rote, 2 grüne, 2 violette 

111 1 Kniebank mit Sitz, Holz, Länge 200 cm, Höhe 83 cm 

112 1 Kniebank, Holz, Länge 107 cm, Höhe 90 cm 

113 1 Elektroorgel 
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